
Erläuternder Bericht des Vor-
stands zu den Angaben nach 
§§ 289a Abs. 1 und 315a 
Abs. 1 des Handelsgesetzbu-
ches 

Zusammensetzung des gezeichneten Ka-
pitals, Stimmrechte und Übertragung von 
Aktien 

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 9.984.000,00 und ist 
eingeteilt in 3.840.000 stimmberechtigte auf den Namen 
lautende Stückaktien. Die Übertragung der Aktien bedarf 
gemäß § 5 der Satzung der Gesellschaft deren Zustim-
mung. 

Jede Aktie gewährt eine Stimme. Beschränkungen oder 
Vereinbarungen zwischen Aktionären, die Stimmrechte 
betreffen, sind dem Vorstand der BREMER LAGERHAUS-
GESELLSCHAFT –Aktiengesellschaft von 1877– (BLG AG) 
nicht bekannt. Eine Höchstgrenze für Stimmrechte eines 
Aktionärs oder Sonderrechte, insbesondere solche, die 
Kontrollbefugnisse verleihen, bestehen nicht. Damit ist 
das Prinzip „one share, one vote“ vollständig umgesetzt.  

Die Aktionäre nehmen ihre Mitverwaltungs- und Kontroll-
rechte in der Hauptversammlung wahr. § 19 der Satzung 
bestimmt, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, 
um als Aktionär an der Hauptversammlung teilzunehmen 

und sein Stimmrecht auszuüben. Gegenüber der Gesell-
schaft gilt als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregis-
ter eingetragen ist.  

Jeder im Aktienregister eingetragene Aktionär ist berech-
tigt, an der Hauptversammlung teilzunehmen, dort das 
Wort zu den jeweiligen Tagesordnungspunkten zu ergrei-
fen und Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft 
zu verlangen, soweit dies zur sachgemäßen Beurteilung ei-
nes Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die 
Hauptversammlung beschließt insbesondere über die Ent-
lastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die Verwendung 
des Bilanzgewinns, Kapitalmaßnahmen, die Ermächtigung 
zu Aktienrückkäufen sowie Änderungen der Satzung. 

Beteiligungen am Kapital, die 10 Prozent 
der Stimmrechte überschreiten 

Aktionäre, deren Anteil am Grundkapital 10 Prozent über-
schreitet, sind die Freie Hansestadt Bremen (Stadtge-
meinde), die Panta Re AG, Bremen, und die Finanzholding 
der Sparkasse in Bremen, Bremen. Für weitere Angaben 
zur Aktionärsstruktur verweisen wir auf die Grundlagen 
der Gruppe.  

Art der Stimmrechtskontrolle, wenn Ar-
beitnehmer am Kapital der Gesellschaft 
beteiligt sind und ihre Kontrollrechte 
nicht unmittelbar ausüben 

Die BLG AG hat keine Mitarbeiteraktienprogramme aufge-
legt. Soweit Mitarbeiter Aktien der Gesellschaft halten, un-
terliegen sie keiner Stimmrechtskontrolle. Es handelt sich 
hierbei um unwesentliche Anteile am Kapital der Gesell-
schaft. 

Ernennung und Abberufung von Vor-
standsmitgliedern und die Änderung der 
Satzung 

Die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften für die 
Bestellung und Abberufung von Mitgliedern des 
Vorstands sind die §§ 84, 85 AktG sowie die §§ 31, 33 
MitbestG. Für die Änderung der Satzung sind die §§ 119, 
133 und 179 AktG sowie § 15 der Satzung maßgeblich. 

Befugnisse des Vorstands zur Aktienaus-
gabe oder zum Aktienrückkauf 

Der Vorstand ist derzeit durch die Hauptversammlung we-
der zur Aktienausgabe noch zum Aktienrückkauf ermäch-
tigt. 



Wesentliche Vereinbarungen, die unter 
der Bedingung eines Kontrollwechsels 
infolge eines Übernahmeangebots ste-
hen, und Entschädigungsvereinbarungen 
der Gesellschaft mit Vorstandsmitglie-
dern oder Arbeitnehmern für den Fall ei-
nes Übernahmeangebots 

Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Bedin-
gung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmean-
gebots stehen, wurden nicht getroffen. 

Es bestehen keine Entschädigungsvereinbarungen der 
Gesellschaft mit Vorstandsmitgliedern oder Arbeitneh-
mern für den Fall eines Übernahmeangebots. 

 

Bremen, im April 2024 

BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT 

–Aktiengesellschaft von 1877– 

DER VORSTAND 
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